
 

 

 

Beschlussvorschläge des Vorstandes 

 

für die außerordentliche Hauptversammlung  

der S & T System Integration & Technology Distribution AG 

am 25. Oktober 2011 

 
 
1. Bericht des Vorstands. 

 
Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt ist nicht erforderlich. 

 
2. Beschlussfassung über die Erhöhung des Grundkapitals von EUR 7.170.034 um 

EUR 16.000.000 auf EUR 23.170.034 durch Ausgabe von 8.000.000 neuen, auf Namen 
lautenden Stückaktien unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre und Änderung 
der Satzung in Punkt V.1) und 2).  
 
Der Vorstand schlägt vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: 
 
„Das Grundkapital der Gesellschaft wird von EUR 7.170.034 um EUR 16.000.000 auf 
EUR 23.170.034 durch Ausgabe von 8.000.000 neuen, auf Namen lautenden Stückaktien mit 
einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 2 je neue Aktie gegen Bareinlage unter 
Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre erhöht (ordentliche Kapitalerhöhung 2011). Zur 
Übernahme der Kapitalerhöhung werden Quanmax AG (FN 190272m) und grosso holding 
Gesellschaft mbH (FN 123293p), jeweils im Ausmaß von 4.000.000 neuen, auf Namen 
lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 2 je neue 
Aktie zu einem Ausgabebetrag von EUR 2 je neue Aktie, somit zu einem 
Gesamtausgabebetrag von EUR 8.000.000, gegen Bareinlage zugelassen. Die neuen Aktien 
sind mit Gewinnberechtigung ab 1. Jänner 2012 ausgestattet. Die Satzung wird in Punkt V. 
(Grundkapital, Aktien) Abs 1) geändert, sodass dieser wie folgt lautet: 
‚Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 23.170.034 (Euro dreiundzwanzig Millionen 
einhundertsiebzigtausendundvierunddreißig). Es ist in 11.585.017 (elf Millionen 
fünfhundertfünfundachtzigtausendundsiebzehn) Stückaktien eingeteilt, von denen jede am 
Grundkapital in gleichem Umfang beteiligt ist. Jede Stückaktie gewährt das Recht auf eine 
Stimme in der Hauptversammlung der Gesellschaft.‘ 
Die Satzung wird in Punkt V. (Grundkapital, Aktien) Abs 2) Satz 1 geändert, sodass Satz 1 wie 
folgt lautet:  
‚3.585.017 Aktien lauten auf Inhaber und 8.000.000 Aktien lauten auf Namen.‘“ 

 
3. Beschlussfassung über den Widerruf der bestehenden Ermächtigungen des 

Vorstandes und des Aufsichtsrats gemäß Punkt V.3) der Satzung (genehmigtes Kapital) 
sowie Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, bis zum 24. Oktober 
2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital um insgesamt bis zu 
EUR 11.585.016 durch Ausgabe von bis zu 5.792.508 neuen, auf Inhaber oder Namen 
lautenden Stückaktien unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre zu erhöhen 
und Änderung der Satzung in Punkt V.3). 
 
Der Vorstand schlägt vor, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: 
 
„Die Ermächtigungen des Vorstandes und des Aufsichtsrats in Punkt V.3) der Satzung 
(genehmigtes Kapital) werden widerrufen.  
Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 
24. Oktober 2016 um insgesamt bis zu EUR 11.585.016 auf bis zu EUR 34.755.050 einmal 



 

 

oder in mehreren Tranchen durch Ausgabe von bis zu 5.792.508 neuen, auf Inhaber oder 
Namen lautenden Stückaktien teilweise oder zur Gänze gegen Bareinlage oder Sacheinlage 
zu erhöhen sowie den Ausgabekurs die Ausgabebedingungen, insbesondere und die 
Gewinnberechtigung festzulegen (genehmigtes Kapital 2011). Die Bezugsrechte der Aktionäre 
sind bis zu einem Gesamtausgabebetrag von EUR 8.000.000 zugunsten der Quanmax AG 
(FN 190272m) und grosso holding Gesellschaft mbH (FN 123293p) ausgeschlossen. Der 
Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Bezugsrechte der 
Aktionäre gänzlich oder teilweise auszuschließen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, 
Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten 
Kapital ergeben, zu beschließen. Die Satzung wird in Punkt V.3) (Grundkapital, Aktien) 
geändert, sodass dieser wie folgt lautet: 
‚Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 
24. Oktober 2016 um insgesamt bis zu EUR 11.585.016 (Euro elf Millionen 
fünfhundertfünfundachtzigtausendundsiebzehn) auf bis zu EUR 34.755.050 (Euro 
vierunddreißig Millionen siebenhundertfünfundfünfzigtausendundfünfzig) einmal oder in 
mehreren Tranchen durch Ausgabe von bis zu 5.792.508 (fünf Millionen 
siebenhundertundzweiundneunzigtausendfünfhundertundacht) auf Inhaber oder Namen 
lautenden Stückaktien teilweise oder zur Gänze gegen Bareinlage oder Sacheinlage zu 
erhöhen sowie die Ausgabebedingungen, insbesondere den Ausgabepreis und die 
Gewinnberechtigung festzulegen (genehmigtes Kapital 2011). Die Bezugsrechte der Aktionäre 
sind bis zu einem Ausgabebetrag von EUR 8.000.000 zugunsten der Quanmax AG (FN 
190272m) und grosso holding Gesellschaft mbH (FN 123293p) ausgeschlossen. Der Vorstand 
wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Bezugsrechte der Aktionäre 
gänzlich oder teilweise auszuschließen. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, Änderungen der 
Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu 
beschließen.‘“ 
 

4. Beschlussfassung über die Wahl von 4 Mitgliedern in den Aufsichtsrat. 
 
Ein Beschlussvorschlag des Vorstandes zu diesem Tagesordnungspunkt ist gemäß § 108 Abs 
1 AktG nicht erforderlich. 
 

 


